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Sitzung vom 1. Dezember 1982 

4357. Bau- und Zonenordnung (Erschliessungsplan). A. 
Am 27. September 1!)82 sulzt',  die Genosindeversanunlung Ha- 
genbuch ihre 11a11 und Zone nordnung 	Cis(giso diesen Be- 
schluss wurde laut; Reelitskrafils,scheinigung der Kanzlei der 
11:onsekurskonnissionen vom 27. 'Oktober 1982 kein Rechts- 

lel eingelegt. Mit Schreiben vom 4. Novum h(sr 1982 ersueht 
(I(sr Gis111einder:11, den Regierungsrat nm. die Genehmigung die-
sun. Bau- und Zonenordnung. Zudem ersucht er (len Regie-
rungsrat mit Schreiben vom 9. November 1982, die Gemeinde 
1a genbuch von der Pflicht zur Festsetzung eines Erseldies-
sungsplans zu befreien. 

B. Die Bau- und Zonenordnung entspricht dem vom -Re-
gierungsrat mit Beschluss Nr. 806/1982 genelunigten kommu-
nalen Gesamtplan. Sie wurde von der Baudirektion vorge-
prüft und fiir zweckmässig befunden. 

0. Der Gemeinderat Ilagenloush ersucht aufgrund von 
§ 90 Abs. 3 PBG nm Befreiung von der Pflicht zur Festset-
zung des Erschliessungsplans. Die Groberschliessung der fest-
gesetzten Bauzonen ist vorhanden. Es rechtfertigt sich daher, 
die Gemeinde von der Pflicht zur Festsetzung des Erschlies-
sungsplans zu entbinden. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Hagenbuch 
vom 27. September 1982 betreffend Festsetzung der kommu-
nalen Bau- und Zonenordnung wird genehmigt. 

II. Die Gemeinde Hagenbuch wird von der Pflicht zur 
Festsetzung des Erschliessungsplans entbunden. 

III. Der Gemeinderat Hagenbuch wird eingeladen, Dispo-
sitiv I dieses Beschlusses gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich be-
kanntzugeben. 

IV. Mitteilung an den Gemeinderat Hagenbuch (unter 
Rücksendung je eines mit dem Genehmigungsvermerk verse-
henen Exemplars der Bau- und Zonenordnung und des Zonen-
plans sowie mit der Bitte, der Direktion der öffentlichen Bau-
ten 25 Exemplare der gedruckten Bauordnung mit Zonenplan 
zuzustellen), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das 
Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 1. Dezember 1982 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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